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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1992

Norm

StGB §15 B1

StPO §313 B

Rechtssatz

Die dem Stadium eines strafbaren Versuches vorgelagerte stra5ose Vorbereitung ist negative Begri6svoraussetzung

des strafbaren Versuches. Die Annahme einer (bloßen) Vorbereitungshandlung müßte demnach folgerichtig schon zur

Verneinung der entsprechenden Hauptfrage führen und kann somit nicht Inhalt einer Zusatzfrage sein.
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